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STEUERRECHT aktuell    1/2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach mehreren Anläufen ist das Wachstumschancengesetz doch 
noch verabschiedet worden und bringt zahlreiche Änderungen im 
Steuerrecht. Auch sonst hat sich im Steuerrecht einiges getan. Hier 
ist die Inhaltsübersicht zur aktuellen Ausgabe: 

Top-Themen in dieser Ausgabe 
Was sich 2024 (ab 01.01.2024) geändert hat .......................................... 2 
Änderungen durch das Wachstumschancengesetz ............................. 4 
Ordnungsmäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs ................ 11 
Ermittlung der Steueridentifikationsnummer für die Lohnsteuer 14 
Accessoires und Kleidung sind keine Betriebsausgaben ................ 15 
Forderungsverzicht eines Gesellschafters ............................................. 18 

Kurz notiert 
Alle Steuerzahler/Privatleute und Familien/Kapitalanleger: .... 9 
Unternehmer/Arbeitgeber & Arbeitnehmer/GmbH: ................ 12 
Arbeitgeber & Arbeitnehmer/Immobilieneigentümer: ........... 15 

Steuertermine 6 – 8/2024 
 Jun Jul Aug 
Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 12. 
Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 
Lohnsteuer 10. 10. 12. 
Einkommensteuer 10. - - 
Körperschaftsteuer 10. - - 
Vergnügungssteuer 10. 10. 12. 
Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 13. 15. 15. 

Gewerbesteuer - - 15. * 
Grundsteuer - - 15. * 
Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. - - 19. 

SV-Beitragsnachweis 24. 25. 26. 
Fälligkeit der SV-Beiträge 26. 29. 28. 
* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 
 

Auf den Punkt 
»Es gibt Politiker, die sagen, man solle 
die Steuern mit einem Lächeln bezah-
len. Das Finanzamt wollte aber lieber 

Bargeld.« 
Unbekannt 

 
»Es gibt nur drei Arten, sein Geld auf 

menschliche Weise zu verdienen: es fin-
den, in der Lotterie gewinnen, erben, 
oder in Gottes Namen stehlen, wenn 

man die Geschicklichkeit hat, keine Ge-
wissensbisse zu bekommen..« 

Georg Büchner 
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Was sich 2024 (ab 01.01.2024) geändert hat 
Jeder Jahreswechsel bringt Änderungen im Steuer- und Sozialversicherungsrecht mit sich. 
Der Großteil dieser Änderungen wurde erst im März mit dem Wachstums-Chancengesetz 
verabschiedet. 

egelmäßig bringt das neue Jahr einen 
ganzen Berg von Änderungen im Steuer- 
und Sozialversicherungsrecht mit sich. 

Dass das Jahr 2024 hier aus der Reihe fällt, ist 
dem Umstand geschuldet, dass der Bundesrat 
das Wachstumschancengesetz in den Vermitt-
lungsausschuss verwiesen hat. In diesem Gesetz, 
das nebenbei die Funktion eines Jahressteuer-
gesetzes für das Jahr 2023 erfüllt, ist nämlich der 
Großteil der steuerlichen Änderungen enthalten, 
die zum Jahresanfang in Kraft 
treten sollten. 
Die meisten dieser Änderun-
gen im Wachstumschancen-
gesetz sind noch rückwirkend 
zum 1. Januar 2024 in Kraft ge-
treten, nachdem der Bundes-
rat diesem Gesetz im März zu-
gestimmt hat. In Zeiten knapper Kassen haben 
Bundesrat und Bundestag im Vermittlungsaus-
schuss an etlichen Stellschrauben im Gesetz ge-
dreht, um die finanzielle Belastung für die Bun-
desländer zu reduzieren (mehr dazu im Beitrag 
„Änderungen durch das Wachstumschancenge-
setz“). In diesem Beitrag werfen wir einen Blick 
auf die Änderungen, die bereits zum Jahresan-
fang in Kraft getreten sind: 
´ Grundfreibetrag: Nach einer Anhebung um 

561 Euro im Jahr 2023 steigt der auch als 
„steuerfreies Existenzminimum“ bekannte 
steuerliche Grundfreibetrag 2024 sogar um 
696 Euro von bisher 10.908 Euro auf nun 
11.604 Euro. 

´ Kalte Progression: Damit Lohnsteigerungen 
auch im Geldbeutel der Beschäftigten ankom-
men, wird jährlich der Effekt der „kalten Pro-
gression“ ausgeglichen. Dazu werden die Eck-
werte des Einkommensteuertarifs entspre-
chend der erwarteten Inflation um 6,3 % an-
gehoben. Das heißt, der Spitzensteuersatz 

von 42 % greift 2024 bei 66.761 Euro – eine 
Anhebung um 3.951 Euro im Vergleich zum 
Vorjahr. Die sogenannte „Reichensteuer“ von 
45 % ab 277.826 Euro ist von dieser Anpas-
sung ausgenommen. 

´ Solidaritätszuschlag: Erstmals seit der Teil-
abschaffung des Solidaritätszuschlags wurde 
2023 der Freibetrag von 16.956 Euro auf 
17.543 Euro angehoben. Für 2024 steigt der 
Freibetrag noch einmal um 587 Euro auf nun 

18.130 Euro (bei Zusammen-
veranlagung 36.260 Euro statt 
35.086 Euro) Der Freibetrag 
bezieht sich dabei nicht auf das 
zu versteuernde Einkommen, 
sondern auf die festgesetzte 
Einkommensteuer. Der Soli fällt 
also nur dann an, wenn die Ein-

kommensteuer über dem Freibetrag liegt. 
´ Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag, der 

2023 pro Elternteil um 202 Euro auf dann 
3.012 Euro angehoben wurde, steigt 2024 
noch einmal um 180 Euro pro Elternteil auf 
nunmehr 3.192 Euro. Der Freibetrag für den 
Betreuungs- und Erziehungsbedarf in Höhe 
von 1.464 Euro pro Elternteil bleibt dagegen 
unverändert. Damit können beide Eltern zu-
sammen in diesem Jahr je Kind einen Freibe-
trag von insgesamt 9.312 Euro geltend ma-
chen. 

´ Unterhaltshöchstbetrag: Seit 2022 ist die 
Höhe des Höchstbetrags für den Abzug von 
Unterhaltsleistungen an den Grundfreibetrag 
gekoppelt. Damit steigt dieser ebenfalls, und 
zwar auf 11.604 Euro. 

´ Mindestlohn: Zum Jahreswechsel ist der ge-
setzliche Mindestlohn von 12,00 Euro auf 
12,41 Euro pro Stunde gestiegen. Die nächste 
Anhebung folgt am 1. Januar 2025 auf dann 
12,82 Euro vorgesehen. 

R 
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´ Minijob-Verdienstgrenze: Durch die Anhe-
bung des gesetzlichen Mindestlohns steigt 
auch die maximale monatliche Verdienst-
grenze bei einem Minijob von 520 Euro auf 
538 Euro für 2024. 

´ Arbeitnehmer-Sparzulage: Die Einkom-
mensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzu-
lage wurden 2024 verdoppelt auf 40.000 Euro 
für Ledige und auf 80.000 Euro bei 
Zusammenveranlagung. 

´ Mitarbeiterkapitalbeteiligung: Für die Be-
teiligung von Mitarbeitern am Unternehmen 
des Arbeitgebers steigt der Steuerfreibetrag 
von 1.440 Euro auf 2.000 Euro. 

´ Vorsorgepauschale: Beim 
Lohnsteuerabzug werden 
Beitragsermäßigungen in 
der Pflegeversicherung für 
Kinder nun in der Vorsorge-
pauschale entsprechend be-
rücksichtigt, was für den 
Staat zu jährlichen Steuer-
mehreinnahmen von rund 250 Mio. Euro füh-
ren wird. 

´ MoPeG: Zum Jahreswechsel ist die Moderni-
sierung des Personengesellschaftsrechts in 
Kraft getreten. Das Steuerrecht wurde an 
mehreren Stellen an diese Reform angepasst. 
Dazu gehört auch eine Änderung bei der 
Grunderwerbsteuer, die die bisherige Steuer-
befreiungsregelung für Gesamthandsvermö-
gen aufrecht erhält, indem das Gesellschafts-
vermögen rechtsfähiger Personengesellschaf-
ten bei der Grunderwerbsteuer ab 2024 wie 
Gessamthandsvermögen behandelt wird. 
Diese Regelung, die ursprünglich nur als 
Übergangsregelung bis Ende 2024 vorgese-
hen war, gilt nun bis Ende 2026, was dem Ge-
setzgeber genügend Zeit gibt für die geplante 
Reform der Grunderwerbsteuer, bei der dann 
auch die Steuerbefreiungsregelungen in der 
Grundsteuer grundsätzlich neu gefasst wer-
den dürften. 

´ Zinsschranke: Wegen Vorgaben durch die 
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie der EU wer-
den ab 2024 die Regelungen zur Zinsschranke 

angepasst. Außerdem erfolgte im Gesetz eine 
Klärung des Begriffs „Nettozinsaufwendun-
gen“ und es wurde klargestellt, dass ein E-
BITDA-Vortrag nicht in Wirtschaftsjahren ent-
steht, in denen die Zinsaufwendungen die 
Zinserträge nicht übersteigen. Ein Abzug von 
Zinsvorträgen ist künftig nur möglich, soweit 
ausreichend verrechenbares EBITDA vorhan-
den ist. 

´ Gastronomie: Seit dem 1. Januar gilt in der 
Gastronomie wieder ein einheitlicher Umsatz-
steuersatz von 19 % sowohl für Speisen als 
auch für Getränke. Die befristete Absenkung 
des Steuersatzes für Speisen auf 7 % ist Ende 

2023 ausgelaufen. Die Rege-
lung wurde in der Corona-Pan-
demie eingeführt und sollte ur-
sprünglich vom 1. Juli 2020 bis 
zum 30. Juni 2021 laufen, 
wurde dann aber zweimal ver-
längert, zuletzt bis zum 31. De-
zember 2023. Auch wenn es 

zunächst unisono Beteuerungen gab, dass 
eine weitere Verlängerung der Regelung ei-
gentlich nur Formsache sei, hat sich schon im 
Spätsommer 2023 abgezeichnet, dass eine 
Fortführung der Regelung wegen der ange-
spannten Haushaltslage für 2024 auf wackeli-
gen Beinen steht. 

´ Wirtschafts-Identifikationsnummer: Ab 
Herbst 2024 soll die Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer (W-IdNr.) vergeben werden. Da-
mit erhält jede wirtschaftlich tätige natürliche 
Person, jede juristische Person und jede Per-
sonenvereinigung jeweils ein einheitliches 
und dauerhaftes Merkmal zur eindeutigen 
Identifizierung im Besteuerungsverfahren. Die 
W-IdNr. setzt sich aus dem Kürzel „DE“ und 
neun Ziffern zusammen. Ergänzt wird die W-
IdNr. durch ein 5-stelliges Unterscheidungs-
merkmal für einzelne Tätigkeiten, Betriebe 
oder Betriebsstätten (Beispiel: DE123456789-
00001). Die W-IdNr. dient zugleich auch als 
bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer nach 
dem Unternehmensbasisdatenregistergesetz. 
Das Unternehmensbasisdatenregister soll 
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Unternehmen von Berichtspflichten entlasten, 
indem Mehrfachmeldungen der Stammdaten 
an unterschiedliche Register vermieden wer-
den („Once-Only“-Prinzip). 

´ Digitalisierung des Spendenverfahrens: 
Das Zuwendungsempfängerregister beim 
Bundeszentralamt für Steuern ist ein Kernele-
ment der Digitalisierung des Spendennach-
weisverfahrens. Das Register wird ab dem 1. 
Januar 2024 sukzessive mit den Daten der ge-
meinnützigen Vereine und Stiftungen, Par-
teien und öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten befüllt. In der EU tätige und gemäß dem 
deutschem Gemeinnützig-
keitsrecht als steuerbegüns-
tigt anerkannte Organisati-
onen werden ebenfalls auf-
genommen. Registrierte Zu-
wendungsempfänger erhal-
ten Zugang zum Zuwen-
dungsnachweis über die 
amtlich vorgeschriebenen Vordrucke bezie-
hungsweise die elektronische Spendenquit-
tung. 

´ Datenaustausch: Der Datenaustausch zwi-
schen der privaten Kranken- und Pflegeversi-
cherung, der Finanzverwaltung und den Ar-
beitgebern, der ursprünglich zum 1. Januar 

2024 starten sollte, wird um zwei Jahre ver-
schoben. 

´ Niedrigsteuergrenzen: Im Zuge der Einfüh-
rung einer globalen effektiven Mindestbe-
steuerung wurden die Niedrigsteuergrenzen 
bei der Hinzurechnungsbesteuerung und der 
Lizenzschranke von bisher 25 % auf 15 % ab-
gesenkt. 

´ Wohn-Riester: Bei der Verwendung des an-
gesparten Kapitals aus einem Riester-Vertrag 
für eine selbstgenutzte Immobilie (Wohn-
Riester) kann das angesparte Kapital ab 2024 
auch für energetische Maßnahmen verwendet 

werden. Voraussetzung ist wie 
bei anderen Steuervorteilen, 
dass für die Baumaßnahme 
keine anderen Steuerbegünsti-
gungen oder Zuschüsse in An-
spruch genommen werden. 
´ Zahlungsdienstleister: 

Ab 2024 sind Zahlungsdienst-
leister verpflichtet, das Bundeszentralamt für 
Steuern regelmäßig über grenzüberschrei-
tende Zahlungen zu informieren, sofern im 
Quartal mehr als 25 Zahlungen an denselben 
Zahlungsempfänger erfolgen. Damit wird 
eine Vorgabe der EU umgesetzt. 

 

Änderungen durch das Wachstumschancengesetz 
Mit mehrmonatiger Verzögerung und reduziertem Umfang ist das Wachstumschancenge-
setz verabschiedet worden und in Kraft getreten. Für bewegliche Wirtschaftsgüter wird die 
degressive Abschreibung wieder eingeführt und für Wohngebäude erstmals zugelassen
 

einem Namen macht das Wachstumschan-
cengesetz keine große Ehre mehr, denn 
das darin ursprünglich enthaltene Entlas-

tungsvolumen ist in einem der zähesten Ge-
setzgebungsverfahren der jüngeren Vergan-
genheit nicht gewachsen, sondern erheblich 
geschrumpft. Immerhin wurde die vom Ver-
mittlungsausschuss mit den Stimmen der Re-
gierungskoalition beschlossene Kompromiss-

Lösung  beim Showdown im Bundesrat mit 
breiter Mehrheit bestätigt, sodass das Gesetz 
am 27. März 2024 verkündet werden konnte 
und damit in Kraft getreten ist. Das Wachstum-
schancengesetz erfüllt auch die Aufgabe eines 
Jahressteuergesetzes für 2023 und enthält zahl-
reiche Detailregelungen, die nur in ganz be-
stimmten Fällen Auswirkungen haben. Der fol-
gende Überblick zeigt daher nur die 

S
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wesentlichen Änderungen, die in der finalen 
Fassung des Gesetzes enthalten sind. 
´ Degressive Abschreibung: Die Möglichkeit 

einer degressiven Abschreibung, die Ende 
2022 ausgelaufen war, wird noch einmal für 
neun Monate wiederbelebt. Bei einer An-
schaffung oder Herstellung beweglicher 
Wirtschaftsgüter nach dem 31. März 2024 
und vor Ende des Jahres 2024  ist deren de-
gressive Abschreibung mit höchstens 20 % 
bzw. dem Zweifachen des linearen AfA-Sat-
zes möglich. Ursprünglich waren eine längere 
Laufzeit des Investitionsfensters als auch ein 
Höchstsatz von 25 % bzw. das 2,5-fache des 
linearen AfA-Satzes geplant, doch das war 
den Bundesländern zu teuer. 

´ Degressive AfA für Ge-
bäude: Wegen des starken 
Rückgangs der Bautätigkeit 
ist die degressive Abschrei-
bung für Gebäude weiter-
hin im Gesetz enthalten. 
Zwar ist sie auf Gebäude 
beschränkt, die Wohnzwe-
cken dienen, kann dann aber in Höhe von 5 
% (ursprünglich waren 6 % vorgesehen) vor-
genommen werden. Die degressive Abschrei-
bung ist möglich für Gebäude in einem 
EU/EWR-Staat, deren Herstellung nach dem 
30.  September 2023 und vor dem 1. Okto-
ber 2029 begonnen oder für die der Kaufver-
trag in diesem Zeitraum abgeschlossen wird. 
Während die degressive Abschreibung läuft, 
ist keine zusätzliche Abschreibung für eine 
außergewöhnliche technische oder wirt-
schaftliche Abnutzung möglich. Allerdings 
kann jederzeit zur linearen Abschreibung ge-
wechselt werden, bei der eine solche zusätz-
liche Abschreibung dann möglich wäre. 

´ Mietwohnungsneubau: Die geltende Son-
derabschreibung für den Mietwohnungsneu-
bau kann zusätzlich zur jetzt eingeführten 
degressiven AfA für Wohngebäude in An-
spruch genommen werden. Die Laufzeit der 
Sonderabschreibung wurde deshalb um fast 
drei Jahre bis zum 1. Oktober 2029 

verlängert. Für nach 2022 gestellte Bauan-
träge wurden außerdem die Kostenbezugs-
größen angehoben. Die Baukostenober-
grenze steigt von 4.800 Euro/m² auf 5.200 
Euro/m² und die maximale Bemessungs-
grundlage von 2.500 Euro/m² auf 4.000 
Euro/m². 

´ Sonderabschreibung: Kleinere Betriebe, die 
im Vorjahr einen Gewinn von maximal 
200.000 Euro erzielt haben, können für be-
wegliche Wirtschaftsgüter in den ersten fünf 
Jahren eine Sonderabschreibung von insge-
samt bis zu 20 % geltend machen. Für ab 
2024 angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter wird die Sonderabschreibung 
auf maximal 40 % angehoben. Ursprünglich 

geplant war eine Anhebung 
auf bis zu 50 %. 
´ Geschenke: Geschenke 
an Nichtarbeitnehmer dürfen 
nicht als Betriebsausgaben ab-
gezogen werden, sofern deren 
Wert im Kalenderjahr mehr als 
35 Euro pro Empfänger aus-

macht. Diese Abzugsgrenze steigt für alle 
nach 2023 beginnenden Wirtschaftsjahre  auf 
50 Euro pro Person und Jahr. 

´ Elektrofirmenwagen: Bei der 1 %-Regelung 
sind reine Elektrofahrzeuge begünstigt. Statt 
1 % des Bruttolistenpreises sind nur 0,25 % 
als geldwerter Vorteil für die Privatnutzung 
anzusetzen. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Listenpreis nicht höher als 60.000 
Euro ist. Für ab 2024 angeschaffte Fahrzeuge 
wird die Grenze auf 70.000 Euro (geplant wa-
ren 80.000 Euro) angehoben. 

´ Berufskraftfahrer: Der Pauschbetrag für Be-
rufskraftfahrer, die im Fahrzeug übernachten, 
steigt ab 2024 von 8 Euro auf 9 Euro pro Ka-
lendertag. Statt der Pauschale können auch 
weiterhin die tatsächlichen Aufwendungen 
geltend gemacht werden. 

´ Rentenbesteuerung: Um die vom Bundesfi-
nanzhof geforderte Vermeidung einer Dop-
pelbesteuerung von Renten umzusetzen, 
steigt der vom Jahr des Rentenbeginns 
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abhängige Besteuerungsanteil der Rente ab 
2023 jährlich nicht mehr um 1,0 %, sondern 
nur noch um 0,5 %. Bei einem Renteneintritt 
im Jahr 2024 beträgt der Besteuerungsanteil 
damit statt 84 % nur 83 %. Durch die Ände-
rung wird die volle Besteuerung der Rente 
erst 2058 statt bisher 2040 erreicht. 

´ Versorgungsfreibetrag: Korrespondierend 
zur geänderten Rentenbesteuerung wird 
auch der Versorgungsfreibetrag angepasst. 
Beginnend mit dem Jahr 2023 wird der anzu-
wendende Prozentwert zur Bemessung des 
Versorgungsfreibetrages jährlich nicht mehr 
um 0,8 %, sondern nur noch um 0,4 % verrin-
gert. Der Höchstbetrag sinkt 
ab 2023 um jährlich 30 Euro 
und der Zuschlag zum Ver-
sorgungsfreibetrag um 
jährlich 9 Euro. 

´ Altersentlastungsbetrag: 
Ebenfalls angepasst wird 
der Altersentlastungsbe-
trag. Dieser wird nun jähr-
lich nur noch um 0,4 % statt bisher 0,8 % ver-
ringert. Der Höchstbetrag sinkt dementspre-
chend ab dem Jahr 2023 um jährlich 19 Euro 
anstatt bisher 38 Euro. 

´ Kleinbetragsrenten: Sofern die monatliche 
Rente aus einem steuerbegünstigten Vertrag 
unter einem bestimmten Grenzbetrag liegen 
würde (2024 bei 35,35 Euro), kann sie vom 
Anbieter auch in Form einer einmaligen Ka-
pitalabfindung ausgezahlt werden, ohne dass 
dies negative steuerliche Folgen hätte. Künf-
tig soll die Abfindung einer Kleinbetragsrente 
während der Auszahlungsphase auch dann 
steuerunschädlich möglich sein, wenn die 
Rente durch einen Versorgungsausgleich den 
Grenzbetrag erreicht oder unterschreitet. 

´ Gruppenunfallversicherung: Die Beiträge 
zu einer Gruppenunfallversicherung können 
pauschal mit 20 % versteuert werden, wenn 
der durchschnittliche Beitrag je Arbeitneh-
mer nach Abzug der Versicherungssteuer 
nicht mehr als 100 Euro im Jahr beträgt. Ab 
2024 entfällt der Grenzbetrag, womit alle 

Gruppenunfallversicherungen pauschal ver-
steuert werden können. 

´ Qualifizierungsgeld: Unter bestimmten Vo-
raussetzungen erhalten Arbeitnehmer bei ei-
ner beruflichen Weiterbildung von der Agen-
tur für Arbeit ein Qualifizierungsgeld. Dieses 
zählt nun zu den steuerfreien, aber dem Pro-
gressionsvorbehalt unterliegenden Lohner-
satzleistungen. Gleichzeitig wurden die vom 
Arbeitgeber zu tragenden Weiterbildungs-
kosten steuerfrei gestellt. 

´ Abfrage durch Arbeitgeber: Seit 2023 ist in 
der Lohnsteuerbescheinigung verpflichtend 
die Steueridentifikationsnummer des Arbeit-

nehmers anzugeben. Damit 
Arbeitgeber diese auch dann 
beim Finanzamt anfragen 
können, wenn der Arbeitneh-
mer diese nicht mitgeteilt oder 
den Arbeitgeber zu einer Ab-
frage bevollmächtigt hat, 
wurde nun eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen, die 

eine Abfrage durch den Arbeitgeber ermög-
licht. Die Änderung betrifft jedoch nur Be-
standsfälle, in denen der Arbeitgeber für den 
Arbeitnehmer schon für 2022 eine Lohnsteu-
erbescheinigung übermittelt hat und schafft 
damit eine gesetzliche Grundlage für die ent-
sprechende Verwaltungsanweisung des Bun-
desfinanzministeriums. 

´ Ermäßigte Besteuerung: Bisher kann die er-
mäßigte Besteuerung für bestimmte Entschä-
digungen und Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten schon beim Lohnsteuerabzug be-
rücksichtigt werden. Weil das aber für die Ar-
beitgeber recht kompliziert und mit steuerli-
chen Risiken verbunden ist, wird das Verfah-
ren ab 2025 gestrichen. Arbeitnehmer kön-
nen die ermäßigte Besteuerung weiterhin 
durch Abgabe einer Steuererklärung beim Fi-
nanzamt geltend machen. 

´ Private Veräußerungsgeschäfte: Gewinne 
aus privaten Veräußerungsgeschäften sind 
steuerfrei, wenn der erzielte Gewinn nicht 
mehr als 600 Euro im Jahr beträgt. Diese 
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Freigrenze wird ab 2024 auf 1.000 Euro ange-
hoben. Bei zusammenveranlagten Ehegatten 
hat wie bisher jeder der beiden Ehegatten 
einzeln Anspruch auf die Freigrenze. 

´ Zinsschranke: Verschiedene Änderungen 
der Zinsschranke, die zum Großteil auf neue 
EU-Vorgaben zurückgehen, waren ursprüng-
lich auch Teil des Wachstumschancengeset-
zes. Da diese aber noch vor dem Jahreswech-
sel in Kraft treten mussten, wurden sie kurz-
fristig in das Kreditzweitmarktförderungsge-
setz transplantiert. 

´ Thesaurierungsbegünstigung: Durch meh-
rere Maßnahmen soll die Thesaurierungsbe-
günstigung auch für Unternehmer attraktiv 
werden, die nicht den Spitzensteuersatz zah-
len. Dazu wird insbesondere der begünsti-
gungsfähige Gewinn um die gezahlte Gewer-
besteuer und die Beträge erhöht, die zur Zah-
lung der Einkommensteuer entnommen wer-
den. Im Gegensatz zum Regierungsentwurf, 
nach dem die Änderungen erst 2025 gelten 
sollten, greifen diese schon ab 2024. 

´ Verlustvortrag: Nach dem geltenden Recht 
ist bis zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. Euro 
(2 Mio. Euro für zusammenveranlagte Ehe-
gatten) der Verlustvortrag unbeschränkt 
möglich. Für den Teil, der den Sockelbetrag 
überschreitet, ist der Verlustvortrag auf 60 % 
der Einkünfte beschränkt, die in dem Jahr er-
zielt werden, auf das der Verlust vorgetragen 
wird. Statt der geplanten Aussetzung dieser 
Mindestgewinnbesteuerung wird lediglich 
die Grenze von 2024 bis Ende 2027 auf 70 % 
(geplant waren 80 %) angehoben. 

´ Spendenabzug: Spenden an eine gemein-
nützige Organisation außerhalb Deutsch-
lands dürfen ab 2025 nur dann steuerlich ab-
gezogen werden, wenn der Spendenempfän-
ger eine Zuwendungsbestätigung gemäß 
dem amtlichen Muster ausstellt. Um dazu be-
fugt zu sein, muss die Organisation im Zu-
wendungsempfängerregister beim Bundes-
zentralamt für Steuern registriert sein, das 
dieses Jahr aufgebaut wird. 

´ Buchführungspflicht: Für Wirtschaftsjahre, 
die nach 2023 beginnen, werden die Buch-
führungspflichtgrenzen angehoben. Die 
Buchführungspflicht gilt nun ab einem Jah-
resumsatz von 800.000 Euro (bisher 
600.000 Euro) oder einem Jahresgewinn von 
80.000 Euro (bisher 60.000 Euro). Aufgrund 
des späten Inkrafttretens des Wachstums-
chancengesetzes kann es sein, dass vom Fi-
nanzamt bereits eine Aufforderung zur Buch-
führungspflicht erlassen wurde, obwohl die 
neuen Grenzwerte nicht überschritten wer-
den. Wurde die Aufforderung vor dem In-
krafttreten der höheren Grenzbeträge erlas-
sen, ist beim Finanzamt ein Antrag auf Auf-
hebung der Aufforderung möglich. 

´ Aufbewahrungspflicht: Wer im Jahr Über-
schusseinkünfte (Arbeitslohn, Renten, Kapi-
talerträge, Mieten und Pachten) von mehr als 
500.000 Euro erzielt, muss Unterlagen über 
die Einnahmen und Werbungskosten aus den 
Überschusseinkünften sechs Jahre aufbe-
wahren. Diese Betragsgrenze wird ab 2027 
auf 750.000 Euro angehoben. Auch wenn die 
Grenze ab 2027 nicht mehr überschritten 
wird, müssen die bis Ende 2026 angefallenen 
Unterlagen bis zum Ende der jeweiligen Auf-
bewahrungsfrist weiter archiviert werden. 

´ Körperschaftsteueroption: Ab sofort kön-
nen auch eingetragene Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts die Option zur Körper-
schaftsteuer in Anspruch nehmen. Die Option 
gilt damit für alle Personenhandelsgesell-
schaften, Partnerschaftsgesellschaften und 
eine eingetragene GbR. Einige Regelungen 
zur Option werden zudem angepasst. 

´ Stromlieferungen: Um Mieterstrommodelle 
und Solaranlagen zu fördern, wurde die Kör-
perschaftsteuerbefreiung für Wohnungsbau-
genossenschaften und -vereine angepasst 
und gilt nun, wenn die Einnahmen aus 
Stromlieferungen 30 % der Gesamteinnah-
men (bisher 20 %) nicht übersteigen. Außer-
dem gilt die erweiterte Kürzung bei der Ge-
werbesteuer für grundstücksverwaltende Un-
ternehmen nun, wenn die Einnahmen aus 
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Solaranlagen und Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge nicht mehr als 20 % der Gesamt-
einnahmen (bisher 10 %) ausmachen. Beide 
Änderungen gelten ab dem Jahr 2023. 

´ Elektronische Rechnungen: Für Lieferungen 
und Leistungen an andere Unternehmer 
müssen ab 2025 zwingend elektronische 
Rechnungen ausgestellt werden. Dies ist der 
erste Schritt zur Einführung eines nationalen 
Meldesystems für alle Umsätze, mit dem der 
Fiskus Umsatzsteuerbetrug bekämpfen will. 
Als elektronische Rechnung gilt dabei nur 
eine Rechnung in einem strukturierten elekt-
ronischen Format, das automatisch weiter-
verarbeitet werden kann. 
Papierrechnungen und an-
dere elektronische Rech-
nungen, beispielsweise 
reine PDF-Dokumente, gel-
ten dagegen als sonstige 
Rechnungen. In einem 
Übergangszeitraum bis 
Ende 2026 kann mit Zustimmung des Emp-
fängers statt einer elektronischen Rechnung 
auch eine sonstige Rechnung ausgestellt 
werden. Für Unternehmen, deren Gesamtum-
satz im Vorjahr nicht mehr als 800.000 Euro 
betragen hat, gilt diese Übergangsfrist sogar 
bis Ende 2027. Darüber hinaus können alle 
Unternehmen – unabhängig von Umsatz-
grenzen – unter bestimmten Voraussetzun-
gen das verwendete Format untereinander 
vereinbaren, womit insbesondere das EDI-
Verfahren bis Ende 2027 nutzbar bleibt. Mehr 
über die elektronische Rechnung und die da-
mit verbundenen Pflichten erfahren Sie in 
den nächsten Ausgaben. 

´ Ist-Besteuerung: Die Option zur Ist-Besteu-
erung besteht ab 2024 bis zu einem Vorjah-
resumsatz von 800.000 Euro statt bisher 
600.000 Euro. 

´ Umsatzsteuer-Voranmeldung: Ab 2025 ist 
die Befreiung von der Abgabe einer Umsatz-
steuer-Voranmeldung möglich, wenn die 
Steuer im Vorjahr nicht mehr als 2.000 Euro 
betragen hat. Bis einschließlich 2024 beträgt 
der Schwellenwert noch 1.000 Euro. 

´ Kleinunternehmer: Ab 2024 müssen um-
satzsteuerliche Kleinunternehmer in den 
meisten Fällen keine Umsatzsteuerjahreser-
klärung mehr abgeben. 

´ Forschungszulage: Die 
Regelungen zur Forschungs-
zulage werden an mehreren 
Stellen verbessert, sodass ins-
besondere Einzelunterneh-
men und Kleinbetriebe stärker 
von der Forschungszulage 
profitieren können. Beispiels-

weise wird der berücksichtigungsfähige Wert 
einer Arbeitsstunde  des Einzelunternehmers 
oder Gesellschafters von 40 Euro auf 70 Euro 
angehoben. Außerdem können KMU-Be-
triebe eine Erhöhung der Forschungszulage 
um 10 % beantragen, womit statt 25 % dann 
35 % der Bemessungsgrundlage als For-
schungszulage gewährt werden. Die Höchst-
grenze der Bemessungsgrundlage wird von 
bisher 4 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro angeho-
ben. Allerdings gelten diese und weitere Ver-
besserungen erst ab Inkrafttreten des Geset-
zes, also ab dem 28. März 2024. Zu diesen 
Änderungen lesen Sie mehr in einer der fol-
genden Ausgaben. 
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KURZ NOTIERT: ALLE STEUERZAHLER / PRIVATLEUTE UND FAMILIEN / KAPITALANLEGER 

Fehler beim Datenimport 
ist kein korrigierbarer 
Schreibfehler 
Seit einigen Jahren sieht das Steu-
errecht eine Änderungsmöglich-
keit für bestandskräftige Steuerbe-
scheide vor, wenn dem Steuerzah-
ler bei der Erstellung der Steuerer-
klärung Schreib- oder Rechenfeh-
ler unterlaufen sind, die zu einer 
falschen Angabe in der Erklärung 
geführt haben. Der Bundesfinanz-
hof hat nun entschieden, dass ein 
manueller Fehler beim Datenim-
port in die zur Abgabe verwendete 
Software kein derartiger Schreib-
fehler ist, der eine Änderung des 
bereits bestandskräftigen Steuer-
bescheids ermöglichen würde. Im 
Streitfall hatten die Kläger eine 
Steuererklärung nochmals in au-
thentifizierter Form per ELSTER  
übermittelt, dabei aber beim Im-
port versehentlich nicht die aktuel-
len Daten, sondern die Daten des 
Vorjahres angeklickt, in denen hö-
here Vermietungseinnahmen an-
gegeben waren. Das Finanzamt 
setzte daraufhin die Steuer höher 
fest, der Fehler fiel den Klägern 
aber erst auf, als der neue Be-
scheid schon bestandskräftig war. 
Dieses „Verklicken“ beim Import 
der Daten sei nicht als Schreibfeh-
ler zu behandeln, meint der Bun-
desfinanzhof. Auch andere Ände-
rungsvorschriften kommen bei 
dieser Art des Fehlers nicht in 
Frage, sodass die klagenden Ehe-
leute wohl oder übel die höheren 
Steuern bezahlen müssen. 
 
Bundesfinanzhof bestätigt 
Rechtmäßigkeit von Säum-
niszuschlägen 
Im Gegensatz zum VIII. Senat des 
Bundesfinanzhofs, der kürzlich die 
Erhebung von Säumniszuschlägen 

für 2019 und 2020 wegen Zweifeln 
an deren Verfassungsmäßigkeit 
ausgesetzt hat, hat der V. Senat 
auch für Zeiträume nach 2018 
keine solchen Zweifel. Unter Beru-
fung auf Urteile aus 2022, in denen 
die Verfassungsmäßigkeit der Zu-
schläge zumindest für die Zeit-
räume bis Ende 2018 bestätigt 
wurde, haben die Richter festge-
stellt, dass auch für die Jahre ab 
2019 trotz dauerhaftem Niedrig-
zinsniveau kein verfassungs- oder 
europarechtlicher Zweifel an der 
Höhe der Säumniszuschläge be-
steht. 
 
Höhe der Aussetzungszinsen 
ist verfassungsgemäß 
Nach Überzeugung des Finanzge-
richts Baden-Württemberg ist die 
Höhe der Aussetzungszinsen von 
monatlich 0,5 % verfassungsge-
mäß. Das Bundesverfassungsge-
richt habe in seinem Grundsatzur-
teil die Unvereinbarkeitserklärung 
hinsichtlich der Zinshöhe aus-
drücklich auf Erstattungs- und 
Nachzahlungszinsen beschränkt 
und eine Ausweitung auf andere 
Verzinsungstatbestände aus-
drücklich abgelehnt, meint das Ge-
richt. Anders als bei Erstattungs- 
und Nachzahlungszinsen haben 
die Steuerzahler bei den anderen 
Verzinsungstatbeständen grund-
sätzlich die Wahl, ob sie den Zins-
tatbestand verwirklichen und den 
gesetzlich geregelten Zinssatz hin-
nehmen oder ob sie die Steuer-
schuld tilgen und sich das Geld zur 
Begleichung der Steuerschuld an-
derweitig zu zinsgünstigeren Kon-
ditionen beschaffen. 
 

Betrug mit gefälschten 
ELSTER-Websites und E-
Mails 
Wieder einmal versuchen Betrü-
ger, mit gefälschten E-Mails und 
Websites an die Anmeldedaten 
und Konto- oder Kreditkartenda-
ten von Steuerzahlern zu gelan-
gen. Das Finanzministerium Thü-
ringen warnt aktuell davor, dass 
Betrüger E-Mails im Namen von 
ELSTER und falsche Webseiten mit 
ELSTER-Bezug zu diesem Zweck 
nutzen und dabei auch die Instal-
lation von Viren oder Trojanern 
versuchen. Den Empfängern der E-
Mail wird erklärt, dass für das Jahr 
2022 noch eine Steuererstattung 
auf sie wartet. Es wird darum ge-
beten, ein Formular unter einer fal-
schen ELSTER-Webseite auszufül-
len, damit der Betrag ausgezahlt 
werden kann. Der Link zu der 
Webseite steht nicht in Zusam-
menhang mit der wahren ELSTER-
Plattform. Die Steuerverwaltung 
versendet Steuerdaten oder Rech-
nungen nie in Form eines E-Mail-
Anhangs und fordert auch keine 
persönlichen Informationen per E-
Mail an. 
 
Klage gegen Solidaritätszu-
schlag ab 2020 unzulässig 
Auch wenn der Soli inzwischen in 
deutlich geringerem Umfang er-
hoben wird, heißt das nicht, dass 
weniger um dessen Verfassungs-
mäßigkeit gestritten werden 
würde. Der Bundesfinanzhof hat 
nun allerdings klargestellt, dass es 
für eine Klage gegen den Soli, die 
dessen Verfassungswidrigkeit ab 
dem Jahr 2020 zum Inhalt hat, an 
einem Rechtsschutzbedürfnis 
mangelt, solange der Steuerbe-
scheid in Bezug auf den Soli vor-
läufig ergangen ist und beim 
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Bundesverfassungsgericht bereits 
ein entsprechendes Musterverfah-
ren anhängig ist. Eine Klage wäre 
also erst möglich, wenn dieses 
Musterverfahren abgeschlossen ist 
und der Vorläufigkeitsvermerk 
vom Finanzamt aufgehoben wird. 
 
Steuerfreiheit eines 
Stipendiums 
Stipendien sind unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei. Diese 
Voraussetzungen sind laut eines 
Urteils des Bundesfinanzhofs auch 
bei einem Heisenberg-Stipendium 
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) erfüllt. Die DFG 
ist zwar ein privater Stipendienge-
ber, erfüllt aber die Voraussetzun-
gen für die Steuerfreiheit von Sti-
pendien eines privaten Stipendi-
engebers, weil sie ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke verfolgt. Außerdem über-
schreitet das Stipendium nicht den 
für die Bestreitung des Lebensun-
terhalts erforderlichen Betrag und 
ist auch nicht mit der Verpflich-
tung zu einer bestimmten wissen-
schaftlichen Gegenleistung ver-
bunden. 
 
Verfassungsbeschwerde zur 
Besteuerung von Renten 
Mit Urteilen in mehreren viel be-
achteten Verfahren hat der Bun-
desfinanzhof 2021 darüber ent-
schieden, wann eine Doppelbe-
steuerung von Renten vorliegt und 
dazu ein entsprechendes Berech-
nungsschema entwickelt. Gegen 
diese Entscheidung haben zwei 
der damaligen Kläger Verfas-
sungsbeschwerde erhoben. Das 
Bundesverfassungsgericht hat 
diese Beschwerden nun aber nicht 
zur Entscheidung angenommen, 
weil sie seiner Meinung nach nicht 
substantiiert genug waren. Das 
Verfassungsgericht hat dabei aber 

besonders hohe Maßstäbe an die 
Begründung der Verfassungsbe-
schwerden gestellt und damit der 
Allgemeinheit letztlich einen Bä-
rendienst erwiesen, weil nun wei-
ter über eine vermeintliche oder 
tatsächliche Doppelbesteuerung 
von Leibrenten gestritten werden 
kann.  
 
Anwaltskammer hält Soli 
für verfassungswidrig 
Ein Gutachten der Bundesrechts-
anwaltskammer (BRAK) für das 
Bundesverfassungsgericht kommt 
zu dem Ergebnis, dass der Solida-
ritätszuschlag nach seiner teilwei-
sen Abschaffung verfassungswid-
rig ist. Laut der BRAK ist der Soli 
verfassungsrechtlich nicht mehr 
durch eine Ausnahmelage ge-
deckt. Außerdem verstößt die Er-
hebung des Soli bei nur noch rund 
10 % der Steuerzahler gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. Beim Bun-
desverfassungsgericht ist derzeit 
eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen den Soli in seiner aktuellen 
Form anhängig, zu der das Gericht 
das Gutachten der BRAK angefor-
dert hatte. 
 
Jährlicher Frühjahrsputz im 
Steuerrecht 
Seit 2011 veröffentlicht das Bun-
desfinanzministerium jedes Früh-
jahr eine Positivliste der weiterhin 
gültigen Schreiben und gleich lau-
tenden Erlasse der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder. Mit ins-
gesamt 151 Verwaltungsanwei-
sungen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 nicht mehr angewendet 
werden sollen, liegt die Zahl der 
aussortierten Verwaltungsanwei-
sungen etwas über dem langjähri-
gen Mittel, was auch am Auslaufen 
verschiedener Sonderregelungen 
liegt, die nur während der Corona-
Pandemie galten. Im Vergleich 

dazu ist die Liste weiterhin gültiger 
Verwaltungsanweisungen 121 Sei-
ten lang und hat 2.025 Einträge – 6 
Einträge mehr als im letzten Jahr 
und rund 30 Seiten mehr als noch 
vor der Pandemie. 
 
Datenaustausch zu Auslands-
konten ist verfassungsge-
mäß 
Das Bundeszentralamt für Steuern 
erhält von anderen Staaten inzwi-
schen regelmäßig Informationen 
über die dort von deutschen 
Staatsbürgern geführten Bankkon-
ten. Es speichert diese Daten und 
leitet sie bei Bedarf an die zustän-
digen Finanzbehörden weiter. Die-
ser automatische Informations-
austausch über ausländische Fi-
nanzkonten verstößt nicht gegen 
das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung der betroffe-
nen Steuerzahler. Mit dieser Ent-
scheidung hat der Bundesfinanz-
hof die Klage mehrerer Steuerzah-
ler abgewiesen, die Konten in der 
Schweiz haben und gegen die 
Übermittlung der Kontostände ih-
rer Schweizer Bankkonten an das 
Bundeszentralamt zu Felde gezo-
gen waren. Zwar stellt die Verar-
beitung und Speicherung einen 
Eingriff in die informationelle 
Selbstbestimmung dar, aber dieser 
ist nach Überzeugung des Bundes-
finanzhofs gerechtfertigt. 
 
Unterbringung in 
einer Pflege-WG 
Aufwendungen für die krankheits-
, pflege- oder behinderungsbe-
dingte Unterbringung in einer 
dem jeweiligen Landesrecht unter-
liegenden Wohngemeinschaft 
sind als außergewöhnliche Belas-
tung zu berücksichtigen. Mit die-
ser Entscheidung hat der Bundes-
finanzhof die Unterbringung in ei-
ner anerkannten Pflege-WG der 
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Unterbringung in einem Pflege-
heim gleichgestellt. Wie bei der 
Heimunterbringung sind aber die 
Ausgaben um die Haushaltser-
sparnis zu kürzen, es sei denn, der 
Pflegebedürftige behält seinen 
Haushalt bei. 
 
Pflegepauschbetrag nur bei 
angemessener Pflegeleis-
tung 
Wer für eine andere Person in sei-
ner Wohnung oder in der Woh-
nung des Pflegebedürftigen Pfle-
geleistungen erbringt und dafür 
keine Einnahmen erhält, kann ei-
nen Pflegepauschbetrag steuerlich 
geltend machen, der vom Pflege-
grad des Pflegebedürftigen 

abhängt. Das Finanzgericht Sach-
sen hat dazu aber klargestellt, dass 
der Anspruch auf den Pflege-
pauschbetrag nur besteht, wenn 
die Pflegeleistung durch den Steu-
erzahler, der den Pauschbetrag 
beansprucht, mehr als 10 % des 
gesamten Pflegeaufwands aus-
macht. 
Im Streitfall besuchte ein Sohn 
seine pflegebedürftige Mutter fünf 
Mal im Jahr für mehrere Tage in ei-
ner Einrichtung des betreuten 
Wohnens und half in dieser Zeit 
bei der Körperpflege, beim An- 
und Ausziehen, bei den Mahlzei-
ten und beim Verlassen der Woh-
nung. Außerdem unterstützte er 
seine Mutter in organisatorischen 
Dingen. Das Finanzamt wollte den 

Pauschbetrag hier nicht gewähren, 
weil die Pflege nicht über das bei 
Familienbesuchen Übliche hinaus-
ging. Das Finanzgericht gab dem 
Finanzamt Recht. Für den Pflege-
pauschbetrag müsse mindestens 
10 % des pflegerischen Zeitauf-
wandes übernommen werden, um 
einen Abzug als außergewöhnli-
che Belastung zu rechtfertigen. 
Andernfalls könnten in vielen Fäl-
len Familienbesuche, die mit Hilfe-
leistungen im Haushalt verbunden 
seien, als außergewöhnliche Belas-
tung berücksichtigt werden, und 
das sei nicht Intention des Gesetz-
gebers gewesen. 
 

 
 

Ordnungsmäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs 
Wenn nachträgliche Änderungen in einem elektronischen Fahrtenbuch nicht in der Daten-
datei selbst dokumentiert werden, liegt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vor. 

ittlerweile sind elektronische Fahrten-
bücher eher die Regel als die Aus-

nahme, denn meist stellen diese eine Arbeitser-
leichterung bei der lästigen Dokumentation für 
das Finanzamt dar. Das Finanzgericht Düsseldorf 
weist aber wieder einmal da-
rauf hin, dass auch elektroni-
sche Fahrtenbücher eine ge-
schlossene Form haben müs-
sen, um steuerlich anerkannt 
zu werden. Eine äußere ge-
schlossene Form weist ein mit 
Hilfe eines Computerpro-
gramms erzeugtes Fahrtenbuch laut dem Urteil 
nur dann auf, wenn nachträgliche Veränderun-
gen an den zu einem früheren Zeitpunkt einge-
gebenen Daten technisch ausgeschlossen sind 
oder in der Datei selbst dokumentiert oder offen 
gelegt werden und bereits bei gewöhnlicher 
Einsichtnahme in das elektronische Fahrtenbuch 

erkennbar sind. Alle erforderlichen Angaben 
müssen sich dem Fahrtenbuch selbst entneh-
men lassen. Ein Verweis auf ergänzende Unter-
lagen ist nur zulässig, wenn der geschlossene 
Charakter der Fahrtenbuchaufzeichnungen 

dadurch nicht beeinträchtigt 
wird. 
Die im Streitfall geführten 
elektronischen Fahrtenbücher 
erfüllen diese Voraussetzun-
gen nicht, denn es wurde ein 
Programm verwendet, das 
nachträgliche Änderungen zu-

lässt, ohne diese Änderungen im Fahrtenbuch 
selbst offenzulegen. Eingetragene Fahrten 
konnten bis zur Festschreibung des jeweiligen 
Monats beliebig geändert oder gelöscht wer-
den. Vorgenommene Veränderungen sind dabei 
nicht unmittelbar aus dem Fahrtenbuch selbst 
ersichtlich gewesen, sondern wurden lediglich in 

M
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Protokolldateien festgehalten. Folglich kann die 
Ordnungsgemäßheit des Fahrtenbuchs nur un-
ter Heranziehung der Änderungsprotokolle 
überprüft werden. Zwar sind diese Protokollda-
teien ihrerseits nicht änderbar oder löschbar. 
Solche externen Dateien sind jedoch nach der 
Überzeugung des Gerichts schon dem Grunde 
nach nicht geeignet, die geschlossene Form des 
Fahrtenbuchs herzustellen. Der Kläger konnte 

sich auch nicht darauf berufen, dass bei der vor-
herigen Außenprüfung das Fahrtenbuch nicht 
beanstandet wurde, obwohl es mit derselben 
Software erstellt worden war. Eine bloße Nicht-
beanstandung bei der Außenprüfung führt noch 
nicht dazu, dass der Steuerzahler sich bei einer 
späteren Prüfung auf Vertrauensschutz berufen 
kann. 

 
KURZ NOTIERT: UNTERNEHMER / ARBEITGEBER & ARBEITNEHMER / GMBH

Anhebung der Schwellen-
werte im Handelsbilanzrecht 
in Arbeit 
Das Bundesministerium der Justiz 
hat im Dezember 2023 eine For-
mulierungshilfe zur Änderung des 
Handelsgesetzbuchs veröffent-
licht. Die geplanten Änderungen 
dienen der Anhebung der mone-
tären Schwellenwerte zur Bestim-
mung der Unternehmensgrößen-
klassen im Handelsbilanzrecht. 
Diese werden jeweils um rund 
25 % angehoben. Der Umfang der 
Bilanzierungs- und Berichtspflich-
ten hängt von der Unternehmens-
größe ab, weshalb eine Anhebung 
der Schwellenwerte zumindest für 
etwa 52.000 Unternehmen zu einer 
spürbaren Bürokratieentlastung 
führt. Von der Anhebung sind nur 
die monetären Schwellenwerte 
(Bilanzsumme und Umsatzerlöse) 
betroffen, nicht aber die Zahl der 
Arbeitnehmer, die als drittes Krite-
rium für die Bestimmung der Grö-
ßenklasse unverändert bleibt. 
Schätzungsbefugnis des 
Finanzamts bei formalen 
Mängeln 
Rein formelle Mängel bei der 
Buchführung rechtfertigen noch 
keine Schätzungsbefugnis des Fi-
nanzamts, meint das Finanzgericht 
Düsseldorf. Dafür braucht es zu-
sätzlich materielle Fehler in der 
Buchführung, die nahelegen, dass 

die Buchführung oder die Auf-
zeichnungen mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit 
sachlich unrichtig sind. Im Streitfall 
hatte ein Einzelhändler die digita-
len Einzelaufzeichnungen seiner 
Kassen nicht aufbewahrt, sondern 
nur die Tagesabschlussberichte. 
Das allein hätte nach Überzeu-
gung des Gerichts dem Finanzamt 
noch keine Schätzungsbefugnis 
gegeben. Weil aber bei der Prü-
fung zusätzlich klar wurde, dass in 
der Buchhaltung nur die Einnah-
men aus einer von zwei Kassen er-
fasst waren, durfte das Finanzamt 
am Ende trotzdem höhere Einnah-
men schätzen. 
Zeitpunkt der Vereinnah-
mung bei einer Überweisung 
Wird die Umsatzsteuerschuld nach 
Ist-Werten ermittelt (Versteuerung 
nach vereinnahmten Entgelten), 
kommt es darauf an, wann die 
Zahlung zufließt. Der Bundesfi-
nanzhof hat dazu festgestellt, dass 
bei Überweisungen eine Verein-
nahmung des Entgelts auch dann 
erst im Zeitpunkt der Gutschrift 
auf dem Girokonto des Zahlungs-
empfängers vorliegt, wenn die 
Wertstellung (Valutierung) bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt er-
folgt ist. Im Streitfall ging es um 
eine Gutschrift, die von der Bank 
erst am 2. Januar auf dem Konto 
gebucht wurde, aber mit Wert vom 

31. Dezember wertgestellt wurde. 
Für den Bundesfinanzhof war ent-
scheidend, dass der Empfänger 
erst dann über den Betrag verfü-
gen kann, wenn dieser von der 
Bank verbucht wurde. Auf das Da-
tum der Wertstellung kommt es 
also nicht an. 
Durchschnittssatzbesteue-
rung nur für inländische 
Landwirtschaft 
Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft können unter bestimmten 
Voraussetzungen für ihre Umsätze 
die Durchschnittssatzbesteuerung 
in Anspruch nehmen, womit für 
die verkauften Erzeugnisse keine 
Zahllast bei der Umsatzsteuer ent-
steht. Der Bundesfinanzhof hat 
nun allerdings klargestellt, dass 
diese Regelung nur für inländische 
Betriebe gilt. Land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe aus Nachbar-
staaten, die in Deutschland Er-
zeugnisse verkaufen, können dafür 
keine Durchschnittssatzbesteue-
rung in Anspruch nehmen. Dafür 
spricht nach Überzeugung des Ge-
richts auch der Wortlaut zur 
Durchschnittssatzbesteuerung in  
der EU-Mehrwertsteuersystem-
richtlinie. 
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Übertragung eines 
Wirtschaftsguts zwischen 
Personengesellschaften 
Nach der gesetzlichen Regelung 
im Einkommensteuergesetz kön-
nen Wirtschaftsgüter in bestimm-
ten Fällen zum Buchwert, also 
ohne Aufdeckung stiller Reserven, 
von einem Betriebsvermögen in 
ein anderes überführt werden. Das 
gilt sowohl für verschiedene Be-
triebsvermögen desselben Unter-
nehmers als auch für einen Trans-
fer innerhalb einer Personenge-
sellschaft oder an eine andere Per-
sonengesellschaft, an der der Ei-
gentümer beteiligt ist. Nicht er-
fasst vom Gesetz ist dagegen der 
Transfer von Wirtschaftsgütern 
zwischen Personengesellschaften, 
an denen dieselben Gesellschafter 
im gleichen Verhältnis beteiligt 
sind. Diese Regelungslücke hat das 
Bundesverfassungsgericht als 
gleichheitswidrigen Verfassungs-
verstoß eingestuft und den Ge-
setzgeber verpflichtet, rückwir-
kend ab 2001 eine entsprechende 
Neuregelung vorzunehmen, die 
auch solche Übertragungen er-
fasst. Bis zu dieser Neuregelung 
hat das Gericht angeordnet, dass 
die derzeitige gesetzliche Rege-
lung mit der Maßgabe weiterhin 
anwendbar ist, dass sie auch für 
Wirtschaftsguttransfers zwischen 
beteiligungsidentischen Perso-
nengesellschaften gilt. 
 
Kapitalertragsteuer ist keine 
Nachlassverbindlichkeit 
Die auf einen geerbten Ausschüt-
tungsanspruch gegen eine GmbH 
entfallende Kapitalertragsteuer ist 
nicht als Nachlassverbindlichkeit 
abziehbar. Das Finanzgericht 
Münster hat mit dieser Entschei-
dung dem Erben eines GmbH-An-
teils die enttäuschende Erkenntnis 
beschert, dass die 

Gewinnausschüttung, die noch vor 
dem Tod des Vaters beschlossen, 
aber erst nach dessen Tod ausge-
zahlt wurde, sowohl mit Erb-
schaftsteuer als auch mit Kapital-
ertragsteuer belastet ist. Da die 
Kapitalertragsteuer erst mit dem 
Zufluss der Ausschüttung entsteht, 
handelt es sich nicht um vom Erb-
lasser herrührende Schulden, auch 
wenn die wirtschaftliche Ursache 
für die Steuerbelastung der Aus-
schüttung mit Kapitalertragsteuer 
schon durch den Ausschüttungs-
beschluss und damit vor dem Tod 
des Erblassers entstanden war. Das 
Gericht hat auch keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken, dass 
ein Sachverhalt sowohl der Erb-
schaftsteuer als auch der Einkom-
mensteuer unterliegt, weil es um 
unterschiedliche steuerauslösende 
Tatbestände geht und der Gesetz-
geber einen weiten Gestaltungs-
spielraum hat. 
 
Letztmalige Fristverlänge-
rung für Schlussabrechnung 
Bund und Länder haben sich im 
Einklang mit den Berufsorganisati-
onen der prüfenden Dritten auf 
eine letztmalige Fristverlängerung 
zur Einreichung der Schlussab-
rechnung verständigt. Die Schluss-
abrechnungen der Corona-Wirt-
schaftshilfen (Überbrückungs-, 
November- und Dezemberhilfen) 
können demnach noch bis zum 30. 
September 2024 eingereicht wer-
den. Mit dieser Fristverlängerung 
sind auch einige Vereinfachungen 
im Prüfverfahren verbunden. 
Durch diese Maßnahmen sollen 
den 21 Bewilligungsstellen im Lauf 
des Jahres möglichst alle der noch 
rund 400.000 ausstehenden 
Schlussabrechnungen zur Prüfung 
vorliegen. 
 

Mehrfache Ausschöpfung 
der Investitionsabzugsbe-
träge 
Für die Inanspruchnahme von In-
vestitionsabzugsbeträgen gibt es 
einen jährlichen Höchstbetrag, der 
pro Unternehmen geprüft wird. 
Wenn ein Einzelunternehmer zwei 
voneinander unabhängige Be-
triebe führt, kann er den Höchst-
betrag so für jeden Betrieb separat 
ausschöpfen Das Finanzgericht 
Düsseldorf musste sich nun mit 
der Frage befassen, ob der Inhaber 
eines Altmaterialgroßhandels ei-
nen zweiten Gewerbebetrieb führt 
oder ob ein einheitlicher Gewerbe-
betrieb vorliegt. Der Kläger hatte 
von seiner Mutter einen Schrott-
handel geerbt, der unter derselben 
Anschrift geführt wurde, aber se-
parate Geschäftsräume, Konten 
und eine separate Buchführung 
sowie eine eigene Steuernummer 
besaß. Das Finanzgericht ging in 
diesem Fall von einem einheitli-
chen Gewerbebetrieb aus, weil die 
Betriebsteile nicht nur unter einer 
gemeinsamen Anschrift tätig sind, 
sondern gleichartige Tätigkeiten 
ausführen und sich gegenseitig er-
gänzen. Das Gericht berücksich-
tigte noch weitere Faktoren, die 
aber zum selben Ergebnis führten. 
Gegen das Urteil hat der Kläger 
Revision beim Bundesfinanzhof 
eingelegt. 
 
Erweiterte Kürzung bei einer 
Betriebsverpachtung 
Unternehmen, die ausschließlich 
Wohnimmobilien und Kapitalver-
mögen verwalten, können bei der 
Gewerbesteuer die erweiterte Kür-
zung in Anspruch nehmen. Dass 
die erweitere Kürzung auch im Fall 
einer Betriebsverpachtung in 
Frage kommen kann, hat der Bun-
desfinanzhof bestätigt: Eine Be-
triebsverpachtung ist nicht 



 
14 STEUERRECHT aktuell Ausgabe 1/2024 

kürzungsschädlich, wenn die we-
sentlichen, dem Betrieb das Ge-
präge gebenden Betriebsgegen-
stände vermietet werden und es 
sich dabei ausschließlich um eige-
nen bebauten oder unbebauten 
Grundbesitz handelt. Die Mitver-
mietung von Gebäudebestandtei-
len, die dem gemeinschaftlichen 
Eigentum zugeordnet sind, ist da-
bei ein zwingend notwendiger Teil 
der Überlassung eigenen Grund-
besitzes und deshalb nicht kür-
zungsschädlich. 
Doppelte Haushaltsführung 
nur bei längerer Fahrzeit 
Liegen Hauptwohnung und erste 
Tätigkeitsstätte lediglich 30 km 
auseinander und beträgt die 
durchschnittliche Fahrzeit mit dem 
Auto für diese Strecke etwa eine 
Stunde, ist eine doppelte Haus-
haltsführung nicht anzuerkennen. 
Für das Finanzgericht Münster 
spielte es keine Rolle, dass die 
Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln mehr als zwei Stunden be-
trug, weil der Kläger nicht nach-
vollziehbar darlegen konnte, dass 
er die täglichen Fahrten auf diese 
Weise zurückgelegt hätte, nach-
dem ihm vom Arbeitgeber ein Fir-
menwagen auch zur Privatnutzung 
überlassen worden war. Eine übli-
che Wegezeit von bis zu einer 

Stunde hält das Gericht noch für 
zumutbar, und da die üblichen 
Wegezeiten maßgeblich sind, 
seien zeitweise Verzögerungen 
aufgrund von Baustellen nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Geltendmachung der Ener-
giepreispauschale nicht beim 
Arbeitgeber 
Eine vom Arbeitgeber nicht ausge-
zahlte Energiepreispauschale ist 
vom Arbeitnehmer nicht gegen-
über dem Arbeitgeber, sondern im 
Rahmen des Veranlagungsverfah-
rens für 2022 durch Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung gel-
tend zu machen. Nachdem bereits 
ein Finanzgericht vergleichbar ent-
schieden hatte, hat der Bundesfi-
nanzhof nun bestätigt, dass sich 
der Arbeitnehmer grundsätzlich an 
sein Finanzamt wenden und eine 
Steuererklärung abgeben muss, 
wenn ihm der Arbeitgeber die 
Energiepreispauschale nicht aus-
zahlt. Erst wenn sich auch das Fi-
nanzamt sträuben sollte, kann die 
Pauschale vor dem Finanzgericht 
erstritten werden. 
 
Voraussetzungen für Option 
zum Teileinkünfteverfahren 
Für die Erträge aus der Beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft kann 

unter bestimmten Voraussetzun-
gen das Teileinkünfteverfahren 
anstelle der Abgeltungsteuer ge-
wählt werden. Der Antrag auf das 
Teileinkünfteverfahren gilt - so-
lange er nicht widerrufen wird - 
laut dem Gesetz auch für die fol-
genden vier Veranlagungszeit-
räume, ohne dass die Antragsvo-
raussetzungen erneut zu belegen 
sind. Zu dieser Regelung hat der 
Bundesfinanzhof nun klargestellt, 
dass das Finanzamt das Vorliegen 
der Antragsvoraussetzungen in 
den folgenden vier Veranlagungs-
zeiträumen unterstellen muss, 
auch wenn diese in der Zwischen-
zeit weggefallen sein sollten. Der 
Fiskus wollte die Regelung so ver-
standen wissen, dass das Finanz-
amt lediglich auf den ständigen 
Nachweis der Voraussetzungen 
verzichtet, aber dem Steuerzahler 
das Teileinkünfteiverfahren in ei-
nem späteren Kalenderjahr ver-
weigern kann, wenn die Voraus-
setzungen inzwischen weggefallen 
sind. Demgegenüber meint der 
Bundesfinanzhof, dass diese Aus-
legung des Finanzamts von der 
Gesetzesbegründung und dem 
Sinnzusammenhang der Vereinfa-
chungsregelung nicht gedeckt ist. 

 
 

Ermittlung der Steueridentifikationsnummer für die 
Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 
Ab 2023 entfällt die eTIN, weshalb das Bundesfinanzministerium die Ermittlung der Steueri-
dentifikationsnummer eines Arbeitnehmers für die Lohnsteuerbescheinigung  erläutert. 

it dem Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobilität 
wurde die Abschaffung der elektroni-

schen Transfer-Identifikations-Nummer (eTIN) 
mit dem Ende des Jahres 2022 umgesetzt. Für 

die elektronische Übermittlung von Lohnsteuer-
bescheinigungen ist daher ab dem Veranla-
gungszeitraum 2023 zwingend die Angabe einer 
steuerlichen Identifikationsnummer des Arbeit-
nehmers notwendig. Da diese 

M 
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Lohnsteuerbescheinigungen nun ans Finanzamt 
zu übermitteln sind, gibt das Bundesfinanzmi-
nisterium Hinweise, was die Arbeitgeber tun 
müssen, wenn ihnen die Steueridentifikations-
nummer des Arbeitnehmers nicht vorliegt. 
Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer für 
das Jahr 2022 eine Lohnsteuerbescheinigung 
übermittelt und versichert der Arbeitgeber, dass 
das Dienstverhältnis nach Ablauf des Jahres 
2022 fortbestanden und der Arbeitnehmer trotz 
Aufforderung pflichtwidrig seine Identifikations-
nummer bisher nicht mitgeteilt hat, teilt das zu-
ständige Finanzamt die Identifikationsnummer 
des Arbeitnehmers auf formlose schriftliche An-
frage des Arbeitgebers mit. Die Anfrage muss 
den Namen, das Geburtsdatum sowie die An-
schrift des Arbeitnehmers enthalten. 
Von einer Pflichtwidrigkeit ist auch auszugehen, 
wenn der Arbeitnehmer der Aufforderung ohne 
Begründung nicht nachkommt. Eine Mitteilung 
durch das Finanzamt erfolgt bei Vorliegen der 
oben genannten Voraussetzungen auch dann, 
wenn dem Arbeitnehmer 
erstmals eine Identifikations-
nummer zuzuteilen ist. Eine 
Bevollmächtigung oder Zu-
stimmung durch den Arbeit-
nehmer braucht es dazu 
nicht. Unabhängig davon 
kann der Arbeitgeber gene-
rell die Zuteilung oder die Mitteilung der steu-
erlichen Identifikationsnummer des Arbeitneh-
mers beim zuständigen Finanzamt beantragen, 
wenn ihn der Arbeitnehmer dazu bevollmächtigt 
hat. 

Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die 
steuerliche Identifikationsnummer schuldhaft 
nicht vor und kann der Arbeitgeber diese nicht 
auf dem oben beschriebenen Weg erhalten, 
muss er in der Regel die Lohnsteuer nach Steu-
erklasse VI ermitteln. Das gilt laut dem Schrei-
ben des Ministeriums insbesondere für 
´ Betriebsrentner und Versorgungsempfänger, 

die im Ausland ansässig sind und denen die 
Unterlagen zur Erteilung einer steuerlichen 
Identifikationsnummer zugeschickt wurden, 
diese jedoch bisher noch nicht beantragt ha-
ben, 

´ Arbeitnehmer - insbesondere aus dem Aus-
land -, die nur für kurze Zeit vom Arbeitgeber 
beschäftigt werden und die dem Arbeitgeber 
ihre steuerliche Identifikationsnummer bisher 
nicht mitgeteilt haben, 

´ Zahlungen an Sterbegeldempfänger sowie 
´ Arbeitnehmer, die sich weigern, dem Arbeit-

geber die steuerliche Identifikationsnummer 
mitzuteilen. 

Nur in den Fällen, in denen der 
Arbeitnehmer die fehlende Mit-
teilung der steuerlichen Identi-
fikationsnummer nicht zu ver-
treten hat oder der Arbeitgeber 
aufgrund von technischen Stö-
rungen die steuerliche Identifi-
kationsnummer nicht abrufen 

kann, darf der Arbeitgeber die voraussichtliche 
Steuerklasse längstens für drei Kalendermonate 
der Lohnsteuerberechnung zu Grunde legen. 
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Accessoires und Kleidung sind keine Betriebsausgaben 
Auch Influencer und Personen mit ähnlichen Tätigkeiten können Ausgaben für Accessoires, 
Kosmetik oder Kleidungsstücke nicht als Betriebsausgaben geltend machen. 

in ehernes Prinzip im Steuerrecht ist, dass 
Gegenstände, die auch privat genutzt 
werden können, und Leistungen, die auch 

privaten Charakter haben, nicht als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden kön-
nen. Ausnahmen von diesem 
Prinzip gibt es nur in ganz be-
stimmten Fällen oder wenn 
eine eindeutige und objektive 
Aufteilung in einen privaten 
und einen beruflichen Anteil 
möglich ist. Wegen dieses Prinzips scheiterte 
eine Influencerin mit ihrer Klage beim Nieder-
sächsischen Finanzgericht, mit der sie den antei-
ligen Abzug von Ausgaben für Accessoires und 
Kleidungsstücke als Betriebsausgaben im Rah-
men ihrer Einnahmen aus sozialen Medien errei-
chen wollte.  

Zwar teilte die Klägerin die Ausgaben in einen 
privaten Anteil in Höhe von 60 % und einen be-
trieblichen Anteil in Höhe von 40 % auf. Doch das 
Gericht verwies darauf, dass bei gewöhnlicher 

bürgerlicher Kleidung und 
Mode-Accessoires eine Tren-
nung zwischen privater und 
betrieblicher Sphäre nicht 
möglich ist und wies die Klage 
ab. Es komme nicht auf die 
Nutzung der Gegenstände an, 
meint das Gericht, denn allein 

die naheliegende Möglichkeit der Privatnutzung 
führt dazu, dass eine steuerliche Berücksichti-
gung ausgeschlossen ist. Ob die angeschafften 
Gegenstände teilweise oder ausschließlich be-
trieblich genutzt wurden, ist damit unerheblich. 
Der Beruf eines Influencers unterscheidet sich in-
soweit nicht von anderen Berufen. 
 

KURZ NOTIERT:  ARBEITGEBER & ARBEITNEHMER / IMMOBILIENEIGENTÜMER

Sachbezugswerte für 2024 
Der Bundesrat hat die neuen Sach-
bezugswerte für das Jahr 2024 be-
schlossen. Dabei werden die Werte 
an die Entwicklung der Verbrau-
cherpreise vom Juni 2022 bis Juni 
2023 angepasst. Dabei macht sich 
die vorübergehend hohe Inflation 
bemerkbar. Für eine freie Unter-
kunft beträgt der Anstieg 4,9 %, 
bei Mahlzeiten sogar stolze 8,7 %. 
Die Sachbezugswerte betragen in 
2023 bundeseinheitlich 
· für eine freie Unterkunft monat-

lich 278 Euro (2023: 265 Euro) 
oder täglich 9,27 Euro; 

· für unentgeltliche oder verbil-
ligte Mahlzeiten kalendertäglich 
10,43 Euro (2023: 9,60 Euro), da-
von entfallen 2,17 Euro auf ein 

Frühstück und je 4,13 Euro auf 
ein Mittag- oder Abendessen. 
Der monatliche Sachbezugs-
wert beträgt 313 Euro (bisher 
288 Euro; Frühstück 65 statt 60 
Euro, Mittag- und Abendessen 
124 statt 114 Euro). 

 
Beitragsbemessungsgrenzen 
2024 
Zum Jahreswechsel werden die 
Beitragsbemessungsgrenzen und 
andere Sozialversicherungswerte 
angepasst. Die den Werten für 
2024 zugrundeliegende Lohnent-
wicklung im Jahr 2022 lag im Bun-
desdurchschnitt bei 4,13 %, also 
ein knappes Prozent höher als 
noch im Jahr zuvor. 

· Die Beitragsbemessungsgrenze 
in der Renten- und Arbeitslo-
senversicherung steigt im Wes-
ten um 3.000 Euro auf 90.600 
Euro (7.550 Euro mtl.). Im Osten 
steigt sie sogar um 4.200 Euro 
auf dann 89.400 Euro (7.450 
Euro mtl.). 

· In der knappschaftlichen Versi-
cherung steigt die Bemessungs-
grenze im Westen um 4.200 
Euro auf 111.600 Euro (9.300 
Euro mtl.). Im Osten steigt die 
Grenze um happige 6.000 Euro 
auf künftig 110.400 Euro (9.200 
Euro mtl.). 

· In der Kranken- und Pflegever-
sicherung ist die Beitragsbe-
messungsgrenze bundesweit 
einheitlich festgelegt und steigt 

E 
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um 2.250 Euro auf 59.850 Euro 
(5.175,00 Euro mtl.). Die Versi-
cherungspflichtgrenze steigt 
sogar noch stärker, nämlich um 
2.700 Euro, und liegt dann bei 
69.300 Euro im Jahr (5.775,00 
Euro mtl.). 

Die Bezugsgröße, die zum Beispiel 
für die Mindestbeitragsbemes-
sungsgrundlage für freiwillige Mit-
glieder in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung relevant ist, er-
höht sich in den alten Bundeslän-
dern um 1.680 Euro auf 42.420 
Euro im Jahr (3.535 Euro mtl.). Im 
Osten steigt sie um 2.100 Euro auf 
41.580 Euro im Jahr (3.465 Euro 
mtl.). 
 
Zahlung des Arbeitnehmers 
für Stellplatz beim Arbeitge-
ber 
Zahlungen des Arbeitnehmers für 
einen Stellplatz, den dieser vom 
Arbeitgeber angemietet hat, min-
dern den geldwerten Vorteil für 
die Dienstwagennutzung. Das Fi-
nanzgericht Köln entschied im Fall 
einer Firma, die ihren Arbeitneh-
mern anbietet, einen Stellplatz in 
der Nähe der Tätigkeitsstätte an-
zumieten, dass die Stellplatzmiete 
schon auf der Einnahmeseite den 
Vorteil aus der Firmenwagenüber-
lassung mindert. Diese Minderung 
ist unabhängig davon, ob die 
Miete für den Stellplatz freiwillig 
geleistet wird oder zur Erfüllung 
einer arbeitsvertraglichen Klausel 
oder zur Nutzung des Fahrzeugs 
erforderlich ist. Das Finanzamt hat 
allerdings Revision gegen die Ent-
scheidung des Finanzgerichts ein-
gelegt. 
 

Grundlohn bei Zuschlag für 
Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit 
Der für die Höhe der Steuerfreiheit 
von Zuschlägen für Sonntags-, Fei-
ertags- oder Nachtarbeit entschei-
dende Grundlohn ist der laufende 
Arbeitslohn, der dem Arbeitneh-
mer im jeweiligen Lohnzahlungs-
zeitraum für seine regelmäßige Ar-
beitszeit arbeitsvertraglich zu-
steht. Diesen Grundsatz aus dem 
Einkommensteuergesetz hat der 
Bundesfinanzhof bestätigt und 
klargestellt, dass es für die Bemes-
sung der Steuerfreiheit der Zu-
schläge daher keine Rolle spielt, 
ob und in welchem Umfang der 
Grundlohn dem Arbeitnehmer tat-
sächlich zufließt. Das Gericht 
meint, dass der Zweck der steuer-
freien Zuschläge nur erreicht wer-
den kann, wenn die Höhe der 
Steuerfreiheit nach dem verein-
barten und nicht nach dem tat-
sächlich zugeflossenen laufenden 
Arbeitslohn bestimmt wird. Denn 
nur dann kann der Arbeitnehmer 
von Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses an und damit vor Ableistung 
des Dienstes zu den begünstigten 
Zeiten feststellen, in welcher Höhe 
der Arbeitgeber die Zuschläge 
steuerfrei zahlen wird. 
 
Auszahlung der Energie-
preispauschale durch Arbeit-
geber 
Einer Klage eines Arbeitsnehmers 
gegen den Arbeitgeber auf Aus-
zahlung der Energiepreispau-
schale fehlt das Rechtsschutzinte-
resse, weil der Arbeitgeber nicht 
Schuldner der Energiepreispau-
schale ist. Mit dieser Begründung 
hat das Finanzgericht Hamburg 
die Klage einer Arbeitnehmerin 
abgewiesen, deren Arbeitgeber 
die Energiepreispauschale kurz vor 

dessen Insolvenz nicht ausgezahlt 
hatte. Das Gericht verwies die Klä-
gerin stattdessen ans Finanzamt: 
Solange die Energiepreispau-
schale noch nicht vom Arbeitgeber 
ausgezahlt worden ist, muss der 
Arbeitnehmer als Gläubiger der 
Energiepreispauschale grundsätz-
lich die Festsetzung der Pauschale 
gegenüber dem Finanzamt durch 
Abgabe einer Einkommensteuer-
erklärung geltend machen. 
Ablösung eines Nießbrauch-
rechts ist keine Veräußerung 
Die entgeltliche Ablösung eines 
Nießbrauchrechts führt natürlich 
zu Einnahmen, aber diese unterlie-
gen nach Überzeugung des Fi-
nanzgerichts Münster nicht der 
Steuerpflicht für Spekulationsge-
winne aus privaten Veräußerungs-
geschäften. Zwar ist ein Nieß-
brauchrecht als dingliches Nut-
zungsrecht ein selbstständiges 
Wirtschaftsgut, das in ein Betriebs-
vermögen einlage- und entnah-
mefähig ist. Wenn, wie im Streitfall, 
das Nießbrauchrecht aus einem 
Betriebsvermögen entnommen 
und später gegen eine Einmalzah-
lung abgelöst wurde, liegt aber 
keine steuerpflichtige Veräuße-
rung vor. Das Gericht hat nämlich 
korrekt festgestellt, dass ein Nieß-
brauchrecht nach der ausdrückli-
chen gesetzlichen Regelung nicht 
übertragbar ist. Ein Rechtsträger-
wechsel wäre aber neben der Ent-
geltlichkeit die zweite zwingende 
Voraussetzung für ein steuer-
pflichtiges Veräußerungsgeschäft. 
Stattdessen führt die Ablösungs-
zahlung zum Erlöschen des Nieß-
brauchrechts und damit zur end-
gültigen Aufgabe eines Vermö-
genswertes, was einen vom Ein-
kommensteuergesetz nicht erfass-
ten veräußerungsähnlichen Vor-
gang darstellt. 
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Überlassung an Angehörige 
verhindert keinen Spekulati-
onsgewinn 
Die zehnjährige Spekulationsfrist 
für Immobilien greift dann nicht, 
wenn das Haus oder die Wohnung 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurde. Der Bundesfinanzhof hat 
nun klargestellt, dass die unent-
geltliche Überlassung der Immobi-
lie an die Mutter oder Schwieger-
mutter diese Voraussetzung nicht 
erfüllt. Erforderlich sei in jedem 
Fall, dass der Steuerzahler die Im-
mobilie auch selbst bewohnt, wo-
bei eine gemeinsame Nutzung mit 
Angehörigen oder einem Dritten 
unschädlich ist, aber eine aus-
schließliche Überlassung an 

andere eben dazu führt, dass ein 
Spekulationsgewinn anfallen kann, 
wenn die Spekulationsfrist noch 
nicht abgelaufen ist. 
 
Separates Gartengrundstück 
kann nicht selbstgenutzt 
werden 
Wer neben dem selbstgenutzten 
Haus eine große Freifläche hat, 
kann sich glücklich schätzen. So-
lange die Freifläche mit dem Ge-
bäude verbunden ist und damit 
ebenfalls eigenen Wohnzwecken 
dient, zum Beispiel als Garten ver-
wendet wird, gilt auch dafür die 
Steuerbefreiung eines Spekulati-
onsgewinns, wenn die Immobilie 
innerhalb der Spekulationsfrist 

verkauft wird. Wenn aber ein Teil 
der Freifläche oder die gesamte 
Freifläche abgetrennt wird, damit 
sie separat vom Gebäude verkauft 
werden kann, entfällt der einheitli-
che Nutzungs- und Funktionszu-
sammenhang, der für die Steuer-
befreiung notwendig ist. Der Bun-
desfinanzhof jedenfalls meint, 
dass ein unbebautes Grundstück 
mangels darauf befindlichem Ge-
bäude nicht bewohnt werden kann 
und damit auch nicht unter die 
Steuerbefreiung fallen kann, selbst 
wenn es bis kurz vor dem Verkauf 
noch Teil des selbstgenutzten Ei-
gentums war. 
 

 

 
Forderungsverzicht eines Gesellschafters 
Der Bundesfinanzhof stellt die Folgen des Forderungsverzichts durch den Gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft klar. 

m Streit um Genussrechtsforderungen gegen 
eine Personengesellschaft hat der Bundesfi-
nanzhof über die steuerlichen Folgen eines 

Forderungsverzichts durch die Gesellschafter 
entschieden und sich dabei der 
Auffassung des Finanzamts an-
geschlossen. Im Streitfall hat-
ten die Gesellschafter die Ge-
nussrechtsforderungen unter 
Nennwert erworben und an-
schließend auf den Teil der For-
derung verzichtet, der die An-
schaffungskosten überstieg. Um den handels-
rechtlichen Ertrag durch den Verzicht steuerlich 
zu neutralisieren, bildeten sie einen Ausgleichs-
posten in der Bilanz. 
Dieser Vorgehensweise haben das Finanzamt 
und der Bundesfinanzhof widersprochen: Durch 
den Forderungsverzicht entsteht im Gesamt-
handsbereich ein Wegfallgewinn, der aus der 
Minderung der Verbindlichkeit resultiert. Der 

Ertrag kann auch nicht durch die Bildung eines 
steuerlichen Ausgleichspostens neutralisiert 
werden. Diese Entscheidung begründeten die 
Richter damit, dass der mit dem Wegfall der Ver-

bindlichkeit einhergehenden 
Erhöhung des Gesamthands-
vermögens keine Einlage oder 
Quasi-Einlage der Gesellschaf-
ter gegenübersteht. 
Die Grundsätze der korres-
pondierenden Bilanzierung 
stehen der Ertragswirksamkeit 

des Vorgangs ebenfalls nicht entgegen. Ansprü-
che eines Gesellschafters aus einer gegenüber 
der Gesellschaft bestehenden Darlehensforde-
rung gehören zwar nicht zu dem in der Gesell-
schaftsbilanz auszuweisenden Eigenkapital, wohl 
aber zum Sonderbetriebsvermögen des Gesell-
schafters, das in der aus Gesellschaftsbilanz und 
Sonderbilanzen zu bildenden Gesamtbilanz der 
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Mitunternehmerschaft als Eigenkapital behan-
delt wird. 
Auch wenn feststeht, dass eine solche Darle-
hensforderung wertlos ist, weil sie von der Ge-
sellschaft nicht beglichen werden kann, folgt aus 
der Behandlung als Eigenkapital, dass eine 

Wertberichtigung während des Bestehens der 
Gesellschaft regelmäßig nicht in Betracht kommt. 
Stattdessen wird dieser Verlust im Sonderbe-
triebsvermögen grundsätzlich erst beim Aus-
scheiden des Gesellschafters oder bei Beendi-
gung der Gesellschaft realisiert. 

 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe! Falls Sie zu einem Thema Bedarf an einer Beratung 
haben, wenden Sie sich bitte an uns oder vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin. Bis zur nächs-
ten Ausgabe wünschen wir Ihnen viel Erfolg und stehen bei Fragen gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihre Berater und Mitarbeiter 
von MERGET + PARTNER 
 
 


